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Datum: 14.10.2025 
Sachbearbeiter: Herr Dorfner 
Telefon-Nr.: (0 94 21) 99 69-11 
Fax-Nr.: (0 94 21) 99 69-35 
E-Mail-Adresse: ordnungsamt@aiterhofen.de 
Internetadresse: www.aiterhofen.de 

www.salching.de 
Unsere Zeichen: 30-A-1402 
Ihre Zeichen:       

 
 
 
 

Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO); 
Errichtung einer Ersatz-Linienhaltestelle Kreuzäckerstraße, Aiterhofen, OT Geltolfing 
 
Anlage: 
1 Lageplan 
 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen erlässt als zuständige Straßenverkehrsbehörde  
folgende 
 

A N O R D N U N G: 
 

 
 
Wegen einer Baustelle in der Kreuzäckerstraße in Geltolfing, kann die Schulbushaltestelle 
„Alte Siedlung“ nicht angefahren werden. Die Ersatzbushaltestelle wird in der Zufahrt zu Kreu-
zäckerstraße im Bereich der Parkplätze eingerichtet, diese wird voraussichtlich vom 
14.10.2025 bis einschließlich 31.10.2025 eine Ersatz-Linienbushaltestelle mit Zeichen 224 an-
geordnet. Zudem ist die Haltestelle durch die Anbringung eines retroreflektierenden rot-
gelb-roten Kennrings zu kennzeichnen. 
 

Die Aufstellung des Zeichens 224 samt Pfosten erfolgt durch den Bauhof Aiterhofen. 

 

An der nicht mehr anzufahrenden Haltestelle „Alte Siedlung“ ist ein entsprechender Hinweis 
auf die vorübergehende Schließung der Haltestelle und auf die die Ersatzhaltestelle anzubrin-
gen und nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen. 

 

Die Anordnung tritt mit der Aufstellung des Verkehrszeichens in Kraft und mit der Beseitigung 
des Verkehrszeichens außer Kraft gesetzt. 

 
 
 



 
Diese Anordnung ergeht aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs. 

 

gez. 

Dorfner      Abdruck an: 

       Polizeiinspektion Straubing 

       Landratsamt Straubing-Bogen 
Bauhof Aiterhofen 
Busunternehmen Hartl 

 
 



Die Haltestelle wird vom 14.10.2025 
bis voraussichtlich 31.10.2025 nicht 
angefahren. 
 

Eine Ersatzbushaltestelle wird 
eingerichtet!  


